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1. Teil 

Problemlage und Grundlagen 

A. Anlaß und Ziel der Untersuchung 

Das Immissionsschutzrecht steht seit geraumer Zeit im Mittelpunkt des öf-
fentlichen Interesses. Dies gilt insbesondere für die Bekämpfung der Luftver-
schmutzung. Die Frage der wesentlichen Änderung spielt hierbei vor allem hin-
sichtlich der Sanierung von Altanlagen eine wichtige Rolle. Ähnliches Interesse 
finden aber auch die Fragen der Abfallvermeidung und der Reststoffe. 

Die zentralen Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes betreffen 
das Recht der genehmigungsbedürftigen Anlagen, also derjenigen Anlagen, die 
im Sinne des § 4 BImSchG auf grund ihrer Eigenschaften als in besonderem 
Maße geeignet angesehen werden, schädliche Umwelteinwirkungen zu verursa-
chen. Ein wesentliches Element der Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen 
ist die Durchfürung eines Genehmigungsverfahren vor der Errichtung und der 
Inbetriebnahme einer solchen Anlage. Die Zielsetzungen des Immissions-
schutzes verlangen jedoch nicht nur eine einmalige Überprüfung der Anlage vor 
ihrer Errichtung, sie erfordern vielmehr eine laufende Überwachung der Anlage 
und die Überprüfung von Veränderungen der Anlage und ihres Betriebes. Die-
sem Ziel dient das Erfordernis einer Genehmigung für die Vornahme wesentli-
cher Änderungen. 

Es hat sich herausgestellt, daß die Frage der wesentlichen Änderung in 
vielen Fällen Probleme bereitet, weil unklar ist, ob die von der Änderung be-
troffene Einrichtung überhaupt Teil der genehmigungs bedürftigen Anlage ist 
und welche Bedeutung sie für den Betrieb der Anlage hat. 

Die Vorschriften über die genehmigungsbedürftigen Anlagen haben eine fast 
einhundertfünfzigjährige Rechtstradition.1 Bereits die Preußische Gewerbeord-
nung von 18452 stellte die Errichtung und die Veränderung bestimmter gefähr-
licher Anlagen unter ein Genehmigungserfordernis. Der Begriff der wesentli-
chen Änderung, der erstmals in der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich 

Vgl. Ziegler, Anlagenbegriff nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, UPR 
1986,170/173. 

2 Gesetz-Sammlung (preußen) 1845, S. 46. 
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von 18693 Verwendung fand, war in der Zeit um die Jahrhundertwende und in 
den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts Thema umfangreicher Diskussio-
nen. Sowohl in Kommentaren als auch in Dissertationen sind Versuche unter-
nommen worden, eine einfache und praktikable Definition zu finden, mit Hilfe 
derer die Fälle der wesentlichen Änderung einigermaßen klar bestimmt werden 
können. Das Preußische Oberverwaltungsgericht hat die wesentliche Änderung 
seit einer Entscheidung4 aus dem Jahr 1883 mit einer Formel definiert, wonach 
eine wesentliche Änderung vorliegt, wenn "die Änderung auf diejenigen 
Rücksichten einwirken kann, welche nach dem Eingange des § 16 (GewO a. F.) 
als solche hervorgehoben werden, die nach dem Gedanken des Gesetzgebers 
überhaupt die Anlage genehmigungspflichtig gemacht haben, nämlich die 
Rücksichten, daß die Anlagen durch die Beschaffenheit der Betriebsstätte für 
die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das Publi-
kum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen herbeifüh-
ren können". Diese Definition vermochte jedoch Unklarheiten bei der Anwen-
dung auf den konkreten Fall nicht zu verhindern. Eine Untersuchung kam zu 
dem Schluß, daß nach dem Stand der Diskussion wohl diejenige Änderung als 
wesentlich anzusehen sei, die von der Behörde als solche betrachtet wird.S 

In den folgenden Jahrzehnten hat die Literatur keine grundlegenden Versu-
che mehr unternommen, den Begriff der wesentlichen Änderung näher zu defi-
nieren. Die ursprüngliche Definition des Preußischen Oberverwaltungsgerichts 
stellt im Grunde noch immer die Basis der verwaltungsgerichtlichen Rechtspre-
chung dar. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, das aus-
drücklich auf die frühere Rechtsprechung verweist, sind Änderungen immer 
dann wesentlich, wenn sie bezogen auf die Schutzgüter der §§ 5 f. BImSchG zu 
einer erneuten Prüfung Anlaß geben, weil diese in rechtserheblicher Weise be-
rührt sein können, d. h. wenn die Genehmigungsfrage erneut aufgeworfen 
wird.6 

Ziel dieser Arbeit ist es, über allgemeine Formeln zur Beschreibung des Be-
griffs der wesentlichen Änderung und des umfänglichen Anlagenbegriffs hin-
auszugehen und auf diese Weise zur Verdeutlichung der in diesem Zusammen-
hang verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe beizutragen. 

BGBI. des Norddeutschen Bundes, S. 245. 
4 PrOVG, Entsch. v. 17. 12. 1883, Reger Bd. 4, 387. 

Bischof!, Errichtung und Änderung gewerblicher Anlagen, S. 85. 
6 BVerwG, Urt. v. 27. 3. 1958 - I C 145.54 -, E 6, 294/295; Urt. v. 11. 2. 1977 -

IV C 9.75 -, GewArch 1977, 168/170. 



B. Bundes-Immissionsschutzgesetz 15 

B. Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Das Immissionsschutzrecht umfaßt vor allem diejenigen Rechtsvorschriften, 
die unmittelbar oder mittelbar dem Schutz des Menschen und seiner Sachgüter 
vor "nicht wägbaren" Einwirkungen, wie Luftverunreinigungen, Geräuschen, 
Wärme, Lichteinwirkungen und Erschütterungen dienen.! Die wichtigsten 
Rechtsvorschriften zum Immissionsschutz sind das Bundes-Immissions-
sChutzgesetz und die dazu erlassenen 19 Bundes-Immissionsschutzverord-
nungen. Nur ein Teil dieser Bestimmungen betrifft die genehmigungsbedürf-
tigen Anlagen, mit denen sich die vorliegende Untersuchung befaßt. Die zen-
tralen Vorschriften des anlagenbezogenen Immissionsschutzes finden sich in 
§§ 4 - 21 BImSehG. Daneben ist vor allem die 4. BImSchV von Bedeutung. 
Neben Bestimmungen über den genehmigungsrelevanten Umfang von Anlagen 
enthält sie im Anhang einen Katalog derjenigen Anlagen, die dem Geneh-
migungserfordernis unterliegen. 

I. Regime des BImSchG über genehmigungsbedürftige Anlagen 

Zunächst ist ein knapper Überblick über die Kontrolle und Überwachung ge-
nehmigungsbedürftiger Anlagen zu geben: 

Die Errichtung einer Anlage, die im Katalog der genehmigungsbedürftigen 
Anlagen genannt ist, darf gern. § 4 BlmSchG nur erfolgen, wenn zuvor eine 
Genehmigung erteilt worden ist. Das Genehmigungserfordernis dient in erster 
Linie der Sicherstellung der Einhaltung der in § 5 BImSchG genannten Betrei-
berpflichten. Diese finden ihren Ausgangspunkt in dem in § 1 BImSchG fest-
gelegten Schutzzweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Allerdings darf 
die Genehmigung nach § 6 nur erteilt werden, wenn nicht nur die Einhaltung 
der Betreiberpflichten gesichert ist, sondern darüber hinaus keine anderen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften oder Belange des Arbeitsschutzes 
entgegenstehen. Um Überschneidungen zwischen der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung und anderen Genehmigungen zu vermeiden, ist die Anla-
gengenehmigung gern. § 13 BImSchG mit einem Konzentrationseffekt 
ausgestattet. Sie schließt die meisten anderen für die Errichtung und den Be-
trieb der Anlage erforderlichen Genehmigungen ein. Die für die Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zuständige Behörde ist dabei für 
die materielle Prüfung der anderweitigen Genehmigungsvoraussetzungen zu-
ständig.2 

Boisseree / Oels / Hansmann / Schmitt, BImSehG, AI Anm. 1.1 
2 Schmatz / Nöthlichs, Sicherheitstechnik, Band VIII, BImSchG, § 13 Anm. 1; die 
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